
#ST# Bundesbeschluss
, über die Einsetzung von parlamentarischen
Untersuchungskommissionen zur Abklärung von Organisations-
und Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundes (PKB)

vom 4. Oktober 1995

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 55 des Geschäftsverkehrsgesetzes '>,
nach Anhören des Bundesrates,
beschliesst;

Art. l
Der Nationalrat und der Ständerat setzen je eine Untersuchungskommission im
Sinne der Artikel 55-65 des Geschäftsverkehrsgesetzes ein.

Art. 2
1 .Gegenstand der parlamentarischen Untersuchung bilden die Organisation und die
Amtsführung der Pensionskasse des Bundes (PKB) und die Amtsführung des Eid-
genössischen Finanzdepartementes in Bezug auf die PKB.
2 Im Rahmen dieses Auftrages umfasst die Untersuchung auch die Zusammenarbeit
der PKB mit den Amtsstellen der Bundesverwaltung und mit den der PKB ange-
schlossenen Organisationen.

Art 3
Die Kommissionen erstatten den beiden Räten Bericht über ihre Untersuchungen
sowie über allfâllige Verantwortlichkeiten und institutionellen Mängel. Sie unter-
breiten die nötigen Vorschläge für Massnahmen organisatorischer und rechtlicher
Art.

Art.4
Die Mitglieder der Untersuchungskommissionen können sich nicht vertreten lassen.

ArtS
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemeinverbindlich; er untersteht nicht dem Referen-
dum.
2 Er tritt am Tage der Verabschiedung in Kraft.
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